
§ 1 Allgemeine Bestimmungen

Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Bestimmungen, sofern im Einzelfall keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen 
worden sind. Die Geschäftsbedingungen gelten für Wiederverkäufer oder gewerbliche Abnehmer. 

Vom Lieferer übergebene Kostenvoranschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen verbleiben in 
seinem Eigentum. Sie dürfen Dritten nicht ohne vorherige Zustimmung des Lieferers zugänglich 
gemacht werden.  

§ 2 Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer.  

Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nichts anderes vereinbart, so trägt 
der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten und 
Kosten für den Transport.  

Für alle Zahlungen gelten die jeweils festgelegten Zahlungsbedingungen. Soweit nichts anderes 
festgelegt ist, sind alle Zahlungen spätestens innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden 
Abzug zu leisten. Der Besteller kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit 
und Zugang der Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellungen leistet.  

Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, 
sowie die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen ist 
ausgeschlossen.  

Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Besteller mit Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in 
Verzug, so wird die Gesamtforderung des Lieferers sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen 
wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Lieferer ist in 
diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten.  

§ 3 Eigentumsvorbehalt

Die Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller 
zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bezahlt worden ist. Eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist nicht zulässig.  

Der Besteller tritt für den Fall der - im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zulässigen - 
Weiterveräußerung oder Vermietung der Vorbehaltsware dem Lieferer schon jetzt bis zur Tilgung 
sämtlicher Forderungen des Lieferers die ihm aus dem Weiterverkauf oder der Vermietung 
entstehenden künftigen Forderungen gegen seine Kunden sicherheitshalber ab, ohne dass es noch 
späterer besonderer Erklärungen bedarf; die Abtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen, die 
sich im Rahmen bestehender Kontokorrentverhältnisse oder bei Beendigung derartiger Verhältnisse 
des Bestellers mit seinen Kunden ergeben. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen 
Gegenständen weiterveräußert oder vermietet, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis 
vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen 
Teil der Gesamtpreisforderung bzw. des Gesamtmietzinses ab, der dem vom Lieferer in Rechnung 
gestellten Wert der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung oder Vermietung befugt; er ist jedoch nicht 
berechtigt, über sie in anderer Weise, z. B. durch Abtretung, zu verfügen. Auf Verlangen des Lieferers hat 
der Besteller die Abtretung dem Kunden bekannt zu geben und dem Lieferer die zur Geltendmachung 
seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Unterlagen, z. B. Rechnungen auszuhändigen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der Einbeziehung und etwaiger Interventionen trägt 
der Besteller.  

Verarbeitet der Besteller die Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verbindet er sie mit anderen 
Gegenständen, so erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für den Lieferer. Dieser wird 
unmittelbarer Eigentümer der durch die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung hergestellten 
Sache.  



Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind sich Lieferer und Besteller darüber 
einig, dass der Lieferer in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung Eigentümer 
der neuen Sache wird. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. Die durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandene Sache gilt 
als Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer 
gehörenden Gegenständen steht dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, 
der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 
Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Für den Fall der Veräußerung oder Vermietung der 
neuen Sache tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der Veräußerung oder 
Vermietung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherheitshalber ab, ohne dass es noch 
späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem 
vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen 
Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lieferer abgetretene Forderungsanteil hat den Vorrang vor der 
übrigen Forderung.  

Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht oder der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks ganz 
oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder ist Vergleichs- 
oder Insolvenzantrag gestellt, so ist der Lieferer berechtigt, sämtliche noch unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren sofort an sich zu nehmen; ebenso kann er die weiteren Rechte aus dem 
Eigentumsvorbehalt sofort geltend machen; dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Besteller gewährt dem Lieferer 
oder dessen Beauftragten während der Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen 
Geschäftsräumen. Das Verlangen der Herausgabe oder die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom 
Vertrag dar. Der Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu 
befriedigen.  

Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche des Lieferers gegen den Besteller aus der laufenden 
Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers 
verpflichtet, ihm zustehende Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben.  

§ 4 Lieferfristen

Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden 
sind.  

Sie beginnen erst mit dem rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, 
Genehmigungen und Freigaben sowie der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware das Unternehmen oder Lager des Lieferers verlassen hat. 
Verzögert sich der Versand oder die Abholung aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so 
gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.  

Ist die Nichteinhaltung einer Lieferfrist nachweislich auf nicht richtige oder rechtzeitige Belieferung 
durch Zulieferanten oder den Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des 
Lieferers oder seines Zulieferanten liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferfrist 
angemessen.  

Der Besteller kann eine Vertragsstrafe nur dann verlangen, wenn diese gesondert vereinbart wurde. 
Ansprüche für Schäden, die der Besteller auch aus einer verspäteten Lieferung erleidet, insbesondere 
auch solche aus schuldhafter Vertragsverletzung, fahrlässig begangener unerlaubter Handlung und 
für Folgeschäden sind ausgeschlossen.  

Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit sowie bei Zusicherungen oder 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Lieferers sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit.  

Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten 
angemessenen Nachfrist bleibt unberührt.  



§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht mit der Absendung des Vertragsgegenstandes auf den Besteller über und zwar auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. Versandkosten 
oder Anfuhr und Aufstellung, übernommen hat.  

Verzögert sich die Versendung aufgrund eines Bestellers zu vertretenen Umstandes oder erfolgt die 
Versendung auf Wunsch des Bestellers zu einem späteren als dem vereinbarten Liefertermin, so geht 
die Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft an auf den Besteller über.  

Der Lieferer ist verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die vom Besteller verlangten 
Versicherungen abzuschließen. Ohne besonderes Verlangen des Bestellers wird eine Lieferung nicht 
gegen Diebstahl, Bruch, Transport- oder Feuerschäden versichert.  

§ 6 Aufstellung und Montage

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende 
Bestimmungen: 

Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 

alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten 
Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,  

die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, 
Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel,  

Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und 
Beleuchtung,  

bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge, 
usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das Montagepersonal 
angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer 
Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzers des Lieferers und des 
Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes 
ergreifen würde.  

Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle 
erforderlich sind.  

Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen 
Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.  

Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen 
Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten 
vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Anfuhrwege 
und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.  

Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu vertretende 
Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für die Wartezeit und zusätzlich 
erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.  

Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die 
Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.  

Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb 
von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt 
gleichfalls als 



erfolgt, wenn die Lieferung - gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten Testphase - in 
Gebrauch genommen worden ist.  

§ 7 Mängelansprüche

Die Ansprüche des Bestellers sind nach Wahl des Lieferers auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) beschränkt.  

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Besteller das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom 
Vertrag zurückzutreten.  

Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. Das gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten des Lieferers sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  

Mängelansprüche verjähren in einem Jahr. 

Der Besteller hat gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Lieferer unverzüglich 
Anzeige zu machen.  

Unterlässt der Besteller diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um 
einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. AGB. 

§ 8 Gerichtsstand, Erfüllungsort

Ist der Besteller Kaufmann, ist Gerichtsstand das für den Sitz des Lieferers allgemein zuständige 
Gericht. Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.  

Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist die Werkanschrift des Lieferers.  

Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages ganz- oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame 
Bestimmung soll durch eine rechtswirksame ersetzt werden, die dem Sinn und Zweck der 
ursprünglichen am Nächsten kommt und gesetzlich zulässig ist.  




